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leibliche erke der Barmherzigkeit von Friede. Charitas-Druckerei,
reiburg ede Büchlein Pfg., geb 25 Pfg; alle zuſammen⸗
gebunden 1.50

ochmals die „Wahlraſus“.
Als ich Im Jahrgang 1898 637 ff.) dieſer Zeitſchrift „einige

Wahlcaſus“ beſ prach, woh Niemand daran, daſs dieſer Aufſatz nach
vollen drei Jahren In der Tagespreſſe ein lebhaftes Intereſſe finden
würde. Nun iſt dies aber geſchehen und un der ausgiebigſten Weiſe

—
Den Reigen eröffnete die berale „Köln Zeitung“, welche Im Leitartikel
Om Juli („Ultramontane Wahlmoral“) über meine Arbeit den tab
brach; ihr antwortete 2 Juli die katholiſche „Köln Volkszeitung“,
und auch teſe Antwort fiel ehr zu meinen Ungunſten aus; anl 9. Aug.
gri die Wiener ſocialdemokratiſche „Arbeiterzeitung“ die Controverſe auf
Unter dem geſchmackvollen Titel „Der Wahlbetrug eme chriſtliche
Wiſſenſchaft““ Usdrücke wie „lumpiger Pfaff, corrupter HKerl 20.  10 und
eren finden ſich circa emn Dutzend kennzeichnen die Höhe dieſer Kritik;
der „Arbeiterzeitung“ trat Unter dem Auguſt die „Ner  H ent
gegen, gleichfalls mit einer ſcharfen Verurtheilung neiner nuſichten. Neben
dieſen Hau

aſen des Wahlcaſus⸗Kampfes liefen noch eine Reihe von
Plänkeleien einher, die In der Provinzpreſſe ausgefochten wurden. Selbſt⸗
verſtändlich var mir arum zu thun, meine In der Oeffentlichkeit zu 0
unliebhſamen Ruf gelangte Arbeit auch vor der Oeffentlichkeit zu rechtfertigen;
indeſs ſtellten ſich dieſem Beſtreben mehrfache inderniſſ. un den Weg vor
Allem ließ ſich die „Köln. Volksztg.“ nicht herbei, eine Erklärung auf.
zunehmen;!) weiters überzeugte mich en mit mehreren Redactionen geführter
Briefwechſel, daſs ſich die iun ede ſtehenden Fragen un einer Zeitung über⸗
haupt nicht en  rechend abhandeln laſſen Es muſste demnach die eigent⸗
liche Antwort dieſer Zeitſchrift vorbehalten bleiben, umſomehr als 10 die
„Linzer Quartalſchr.“ zur Sache ohnehin Stellung zu nehmen hatte.

e Qus dem eſagten erhellt, haben wir S nit einer zweifachen
Kritik zu thun, die eine ſtammt aus antikirchlichen Kreiſen, die andere
aus katholiſchen; In der Verwerfung mehrerer von meinen nſi

en ommen
ſie überein, m der Application ſtehen ſie ſich diametral gegenüber, indem  3
die eine behufs agitatoriſcher Ausbeutung der Sache meine (und der Quartal⸗
chrift) Auctorität möglit hinaufſchraubt, die andere ingegen meine Arheit
energiſch desavouiert. Die erſtere läſst ſich hier ganz kurz abthun, eil ſie
großentheils mit Verdrehungen, alſchen Unterſtellungen und Schlüſſen

Das iſt auch leicht erklärlich: man E auf die ngriffe der Gegner
hin meine Arbeit fallen gelaſſen, und muſste gewärtigen, durch die geringſte
Einſchwenkung emſelben Feinde die Flanke preiszugeben. —2 Darum ver.
zichtete ich auch ſchließlich auf das Anerbieten der „Reichspoſt“, mich 3  Um Worte
gelangen laſſen; die einzige publieiſtiſche Antwort, die ich gab „Kremſer Ztg.“
vom Auguſt, dem Weſen nach reproduciert un der 77 Pöltener Zeitung“
vom ugu ar durch locale Rückſichten geboten.
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arbeitete, und zudem eine craſſe Unkenntnis der Uundamentalſten Voraus⸗
ſetzungen einer Kritik verrieth; das enige wirkli ſachliche aber deckt ſich
mit den Ausſtellungen der katholiſchen Kritiker, wovon ſogleich 3u handeln
ſein wird; eS genüge alſo, nur einige Sätze anzuführen. e „Köln. Zeitung
macht die Unterſtellung, daſs mein Aufſatz „die Schulung der römiſchen
Geiſtlichkeit für die Wahlarbeit“ bezwecke; ſie macht mir einen Vorwurf
daraus, daſs ich „nur eine ultramontane  ahl als ittlich erlaubt rkläre
und zUur Erzielung einer ſolchen Mittel geſtatte, die zur Erzielung einer
liberalen Wahl unerlaubt ſind“; die Herabſetzung des Gegencandidaten,

h die zUum des bonum publicum Unternommene Auf⸗
deckung von wirklich vorhandenen, den Gegner als zur Abgeordneten⸗
würde ungeeignet erſcheinen laſſenden Gebrechen wird zUur Infamierung
umgeprägt; die von mir behauptete beſchränkte Tragweite einer lex Here

poenalis wird als Verhöhnung des Geſetzes erklärt; Qus der Erlaubt:
heit, einem NWii vom katholiſchen Candidaten eübten Zwange nachzu⸗
geben, wird die Berechtigung gefolgert, ang zu üben U. och
ſtärker duftende Blüten hat die Kritik der „Arbeiterzeitung“ getrieben:
nach ihr habe ich den Stimmenkauf als religiöſen Act, die Abgabe der
Stimme mittels einer gefälſchten Legitimation als frommes Werk hingeſtellt;
ich habe *  Urr und trocken geſagt, daſs m Wahlkampfe gegen die Social⸗
demokratie jede Mittel erlaubt iſ die Verletzung der Staatsgeſetze habe
ich „geboten“; un dem Paſſus über den Wahlagitator Abſß. V. meiner
Arbeit) wird durch Weglaſſung meines erſten Satzes („Nehmen ir 76.0
aus der PEeI modum Supposittionis dargeſtellten Thätigkeit des Agi⸗
tators eine Anweiſung gemacht; auch das Stehlen fremden Eigenthums,
nämlich der Placate, habe ich empfohlen; und alle dieſe Lehren ſind, weil
In der approbierten Linzer Quartalſchrift aufgenommen, „gleichſam
kirchenamtlich verkündet “.) Auf eine Widerlegung dieſer nwürfe einzugehen,
wäre überflüſſige Raumverſchwendung; ich führe ſie NuUr deshalb an, weil
ſie für die Kampfesweiſe unſerer vereinigten Gegner belehrend ſind, und
verweiſe im ebrigen den theologiſch gebildeten *

V

eſer auf meinen Aufſatz
ET wird nicht nur jene incriminierten Sätze vergeblich ſuchen, ondern mehr⸗
mals das gerade Contradictorium davon fOrmaliter oder Virtuallter

10 Iit welcher Gewiſſenhaftigkeit die „Arbeiterzeitung“ bei 5 moral
theologiſchen Kritiken 3u Ferke geht, zeigt die von ihr im eitierten Artikel ſo
nehenbei gegebene „Charakteriſtik“ zweier anderer Aufſätze desſelben Jahrganges
der Quartalſchrif Es handelt ich um die Aufſätze 377 (E. Joh Schwien  2
bacher, Cong. 8 Red.) Uund 898 Rector Bern. Deppe); nach der „Arbeiter⸗
zeitung“ wird im erſteren Aufſatze ein eineid geſtattet, im zweiten hin⸗
Ich der Frage, ob ein Prieſter bei der Meſſe etrunken ſein darf, „Caſuiſtik
angewendet“ 0 heißen, da Meſſeleſen uNi trunkenen Uſtande Unter Umſtänden
geſtattet): ein Blick auf die beiden Artikel zeigt, daſs Im erſteren unterſu wird,
ob ein In COnCreto abgelegter Eid ein alſcher und eL unerlaubter war oder
nicht; und daſs Im zweiten Aufſatze nicht von der Trunkenheit, ſondern von der
Nicht-Nüchternheit im theologiſchen Sinne em nicht mehr vorhandenen Zuſtande
des jejunium naturale) die ede iſt. ngefähr Im ſelben Stile gehalten iſt
die „Kritik“ der „Frankfurter Zeitung“, welche mM 15 Auguſt das Bedürfnis
ühlte, ſich über mich 3u entrüſten
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ausgeſprochen finden. Ur eines muſs glei hier hervorgehoben
werden: mn jenen „Kritiken“ ehr ſtändig die nnahme wieder, daſs ich
teſe oder jene Handlungsweiſe empfohlen, gebilligt, ſanctioniert oder dazu
Anleitung gegeben hätte. Gegenüber dieſer ganz fundamentalen, auf Un
wiſſenheit oder Unehrlichkeit Ußenden Verkehrung meines Standpunktes muſs
feſtgeſtellt werden, daſs meine Unterſuchung einzig Uund aus
ſchließlich erne moraltheologiſche war, d. h lediglich ein Verſ
eine Reihe von Thätigkeiten, Vte ſie bei Wahlen vorkommen können und
be den Gegnern auch thatſä

1 vorgekommen ſind), auf ihre Sündhaftig⸗
keit oder Nichtſündhaftigkeit zu iTu.  prüfen, und hauptſächlich 3u unterſuchen,
ob eine Verletzung der iustitia legalis und cCommutativa, zw' eine
Reſtitutionspflicht vorliegt oder nicht; demgemäß hatte ich im Rahmen
meines Themas „Einige Wahlcaſus“ weder alle möglichen und enk⸗
baren Suppoſitionen zu machen (was nicht hunlich und nicht nöthig war),
noch auch die weitere rage zu erörtern, ob dieſe oder jene Handlungs⸗
weiſe anſtändig und rathſam ſei, oder vielmehr, weil den Anſtandsbegriffen
widerſprechend, von einem honetten Candidaten und einer honetten Partei
nicht angewendet werden Tſe. Mit der genaueſten eachtung dieſes meines
grundſätzlichen Standpunktes und fällt das Urtheil über die „Wahl
caſus“ und der nicht genügenden eachtung des oberſten Status quaestionis
iſt nicht geringſten Theile auch die abfällige ᷓKritik zuzuſchreiben, we
von katholiſcher Seite geübt wurde: auf dieſe komme ich nunmehr zu ſprechen.)

Die „Köln Volkszeitung“ chreibt (der Ueberſichtlichkeit wegen be.
zeichne ich die einzelnen Punkte mit Zahlen) daſs ein enſch, der ſich
von beiden Candidaten bewirten läſst, obſ

n nur den einen Spender
wählen kann meines Artikels) überhaupt keines Federſtriches ver
ſei; daſs aher die Theologie ich mit ſeiner Reſtitutionspflicht nicht zu
efaſſen habe der geſunde Menſchenverſtand ntſcheide ſofort einen olchen
aſu Antwort: Ich habe die Reſtitutionspflicht jenes Menſchen für
den Fall unterſucht, als ETL ſich Im Bei darum erkundigt; im
Bei  U  E aber iſt mit dieſer billigen Phraſe nich gedient, ondern der
Beichtvater hat einfach zu antworten, und richtig zu antworten; und
hiezu reicht Ni materia iustitiae, vpie jedem Theologen bekannt, der 9E·
Unde Menſchenverſtand allein nicht aus ſonſt önnten bir  4* unſere Moral—  2
handbücher auf mehr als ein Drittel ihres mfanges reducieren. Ich
ſoll 5„vom praktiſchen Leben keine Ahnung“ aben, venn ich das Be
treten eines ocialdemokratiſchen ocales für einen „ſtrammen Katholiken“
als chwer ſündhaft erkläre des Aergerniſſes und der Gefahr für den
Glauben. Darauf iſt zu erwidern: Ich habe (Abſatz III.
nicht von einem „ſtrammen“ Katholiken geſprochen, ondern von einem
Katholiken überhaupt (man vgl die QAQm Schluſſe des oſatze betreffs
eines Wen ten und gebildeten Katholiken“ gemachte Einſchränkung);

iniges gebe ich IiR Anſchluſſe ein von der Redaction der Quartal—
ſchri miu gütigſt 3 Verfügung geſtelltes Gutachten aus der Feder eines der
erſten Fachgelehrten; beſagtes Gutachten deckt ich meiner Freude ſachlich voll
ommen mit meinem für die Abwehr bereitgehaltenen Entwur
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un Deutſchland nfolge ſpecieller Verhältniſſe das Betreten
NII ocialiſti Locales und das Anhören der daſelbſt geführten Reden
weder enn Aergernis noch elne Gefahr für den QAuben nit ſich bringt
ſo iſt den deut chen Katholiken nur zu gratulieren; ich muſs aber doch die
rage ſtellen, woher denn die vielen Tauſende von Socialdemokraten IM

Reiche draußen ihre verderblichen Grundſätze haben der
Be uch von Verſammlungen azu gar nichts beigetragen haben?! Zwiſchen
geſchriebenem und geſprochenem Worte iſt II Anbetracht ſeines eventuell
ſchädlichen Einflu ſes auf den Glauben ſchwerlich Ern nennenswerter Inter
1e wenn nun die Kirche das eſen glaubensfeindlicher I  er auch den
„ſtrammen Katholiken“ ſtreng verbietet hat ſie dann auch „vom praktiſchen
Lehen keine Ahnung“? 3 Abf III hatte ich geſagt In Oeſterreich
muſs unſeres Wiſſens der Stimmzettel erſönli abgegeben werden

bemerkt die Kritik „Ein öſterreichiſcher Theologe, der nicht einmal
ſicher weiß, te die Abſtimmung M Oeſterreich ſich vollzieht will über
Wahlcaſus belehren! aſs ihm die Ern chlägigen Geſetze nicht bekannt ſind
ieg auf der Hand“ Antwort Die (einer örgelei verzweifelt
ähnliche) aus Ausdrucke Folgerung iſt weder formell noch
achlick richtig; nicht formell eil jene zwei Worte, te ſie ſo oft
theologiſchen Werken angewendet werden, keineswegs ſchon Unkenntnis
beſagen nicht ſachlich, on der Umſtand beweist daſs ich kurz IU·
vor ſelbſt als Wähler zur Urne 9 chritten var Da ich die „Wahl
caſus“ nicht peciell Ur Oeſterreicher, ondern für die eſer der Quartal⸗
chrift überhaupt ſchrieb, ſo vpare S gar nicht nöthig geweſen, die MAain  —

ſchlägigen öſterreichiſchen Geſetze zu kennen; S genügte, zu erörtern,
bie ſich die (oral t 810 zu dieſer oder Handlungsweiſe E und
V zu halten ſei, venn das Staatsgeſetz die perſönliche Abgabe de  O Stimm-⸗
ettels vorſchreibt Betreffs des Stimmenkaufes neint die Kritik
„der Fragepunkt ſei vollſtändig verrückt da von den beſtehenden Geſetzen
a  n und arnack für alle Parteien gleich entſch eden werden muſſe
nicht DQ Qan und für ſich rlaubt ſein önnte ondern ras hie Et IUC
erlaubt iſt habe der Moraliſt feſtzuſtellen“ Ich ſtehe teſe Bemerkungen
etwas myſteriös zu finden alſo vom Standpunkte der bloßen Moral
ich 13  ber den Stimmenkauf gar nichts ſagen? Und er zunächſt noch von
etwa beſtehenden Geſetzen abſtrahiert der verrückt vollſtändig den rage⸗
punkt? aſs dort wo krecte Staatsgeſetze den Handel verbieten derſelbe
für alle Parteien unmoraliſch iſt habe ich doch Abf IILI lar genug
geſagt („ſofern nicht geſetzliche Beſtimmungen dieſes poſitiv verhindern“);
übrigens var eS denn wirklich nothwendig, die Leſer der Quartalſchrift
daran zu Crinnern, daſs man zUur Beobachtung von Staatsgeſetzen IM Ge
wiſſen verpflichtet ſei? 5 Die Kritik rt fort „Das geſetzliche Ver
bot des Stimmenkaufes wird dem Caſus Ur urz berührt unſeres Er
achtens aber ganz verkehrter Weiſ Nun inſolange für dieſes „Erachten“

10 Es exiſtiert M Oeſterreich thatſächlich auch eun anderer Wahlmodus
der Tiroler Prälaten Curie die Wähler ſenden ihre Stimmzettel brieflich an
die Statthalterei eln
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keine Gründe vorgebracht werden, muſs eS miur freiſtehen, bei meinem
gegentheiligen Erachten zu beharren. Zu dem Vorwurfe, daſs ich
„vom politiſchen nuſtande abgeſehen habe Abſ. III 5), der die richtige
Antwort auf meine Fragen egeben hätte, und für den Moraliſten doch auch
m etracht kommen 23  L wiederhole ich nochmals: ich le mich weder
veranlaſst, noch auch berechtigt, politiſche Anſtandslehren zu ertheilen;
im ahmen meines hemas hatte ich 10 auf die moraliſchen Bedenken
einer Handlungsweiſe, die nit der Verletzung des Anſtandes gegebenſein können, nicht einzugehen; und die Worte „Vom politiſchen Anſtande
abgeſehen“ varen denn doch ern deutlicher Fingerzeig für jeden, der dieſer
Seite der rage weiter nachgehen wollte. 7. Die ſuppoſitive Darſtellung der
Thätigkeit eines Wahlagitators (Abſ. findet mein Kritiker lächerlich.
Allerdings, das iſt Geſchmacksſache; allein eS will mir urchaus nichtlächerlich erſcheinen, das Leben, te CS thatſächlich iſt, an der CEorm des
Sittengeſetzes zu meſſen, weil eS 10 leicht geſchehen kann, daſs der Beicht⸗
vater hierüber gefragt wird Ich Inde vielmehr dieſen Ausdruck umſo Oe⸗
fremdlicher, da mein Kritiker offenbar jener Richtung inter den eu  en
Theologen ſympathiſch gegenüberſteht, welche nicht nuLr eine modernere Be
handlung der oral, ein Eingehen auf die durch das moderne Leben 9e·
ebenen Verhältniſſe verlangt, ondern auch U.  3  ber die diesbezügliche Rück⸗
ſtändigkeit unſerer Moralwerke lebhaft Klage Uhr Auf die allgemeingehaltenen abfälligen Aeußerungen über meine Arbeit, über die Quartal-—
chrift und die öſterreichiſchen Uſtände reagiere ich nicht, da 8 mich be⸗
dünken will, wir Katholiken könnten uns den Luxus ſparen, uns En
ſeitig vor den Feinden verächtlich 3u machen: S iſt übergenug, wenn S
von einer Seite geſchie Einige Bemerkungen jedoch kann ich nicht Unter.
rücken: erſtens, ich habe nich verlangt, daſs man neine im beregtenArtikel vorgetragenen, vielfach ſehr reſerviert ausgeſprochenen nſichten ohne⸗weiters als durchaus richtig annehme: ein ſolcher Unfehlbarkeitsdünkel vare
denn doch mehr als lächerlich. Her das konnte ich verlangen, daſs mein
Kritiker Usdrücke, wie: Dummheiten, thörichtes, albernes Gerede, unterlaſſen,
und ſtatt derſelben die Beweiſe für ſein Urtheil angeführt hätte: dann hätte

auch ſeinen Namen darunter ſetzen nnen Zweitens: principielle Er
örterungen über die Behandlungsweiſe der katholiſchen Moral, über die
Berechtigung und das Maß der Caſuiſtik 2e., wie ſie neuerdings In den
katholiſchen deutſchen Blättern der Tagesordnung ſind, würden beſſer
den theologiſchen Zeitſchriften vorbehalten, und ich kann mich voll⸗
kommen mit den diesbezüglichen Ausführungen einverſtanden erklären, welcheder „Pastor bonus“ In Trier und der Mainzer „Katholik: n jüngſterZeit gebracht haben: oder en u Hinkunft bei Verhandlung ſolcher agen
an die Stelle der Hörſäle die Redactionsſtuben und die der
Fachliteratur die Zeitungen treten? Gewiſs, das gegenwärtig von unſerenGegnern ſo lebhaft betriebene „Moralſtudium“ zwingt die katholiſche Preſſe
zur Stellungnahme; allein über enne Abwehr hinauszugehen und bro;fess0 moralwiſſenſchaftliche Erörterungen anzuſtellen, iſt unnütz, da die
Gegner Pie immer einer ernſten wiſſenſchaftlichen Unterſuchung ausweichen
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und ihr, wie das große Publicum überhaupt auch nich gewach en ind
iſt aber auch bedenklich, indem die raſche Arbeit emne Journaliſten,

elbſt über genügende theologiſche Kenntniſſe verfügen 0  E, der
Gefahr der Oberflächlichkeit ausgeſetzt iſt, die leicht u Miſsgriffen ühren kann.

Nun noch Elulge Worte zur Kritik der „Reichspoſt“ (10 Auguſt)
Daſs dieſelbe au „Streiflichter“ 11 Augu eiliger Haſt ge⸗
ſchrieben worden, vill ich dem Beſtreben des katholiſchen der
Socialdemokratie Emne zu entwinden, zugute halten, zumal das vettere
Verhalten der Redaction garüber geführten riefwe ſel Ern durchaus
loyales geweſen iſt Die „Reichspoſt“ rhebt hauptſächlich Anſtand gegen

Punkte Irbeit nmenne Anſichten ütber den Stimmenkauf,
und U.  4  ber das Herabreißen gegneriſcher Placate Zum erſteren Punkte U
merke ich 4) Wie hon geſagt blieb ich (wenigſtens zunächſt), dem Rahmen
memner Arbeit gemã bei der ſtrengen Moral näherhin bei der 1üUstitia
ſtehen, und hatte daher den politiſchen Anſtand überhau nicht und die
bd beſtehenden Geſetze erſt II nächſten Abſatze (III 75 3u berück
ſichtigen; die Hritik meint, ich hätte urch Billigung des Stimmen⸗
kaufes ung des Wahlreſultates das Wort geredet; ern Blick
auf Abſ III das Gegentheil menne Suppoſition bar die daſs
der Wähler von jenem Candidaten, den ohnehin 3U wählen bereit
iſt auch noch eld annimmm Daſs Eene anſtändige Partei ſich vor nmem

ſolchen Handel hüten müſſe, erſtan ich von ſelbſt und mich Ueiter
nichts Was ich über die erſt nach erfolgter Ungiltigkeitserklärung
der Wahl eintretende Reſtitutionspflicht (Abft III geſagt halte ich
vollſtändig Aufrecht zumal das Referat der „Reichspoſt“ iſt
die von mii gegebene Löſung müſste zweifello auch dann ufrecht bleiben,
venn die Geldannahme von Seite des Wählers unter (n Umſtänden
als COntracCtUus de F turp! zu gelten hätte man denke den inden-⸗

HV
lohn Dirne Zum weiten Punkte iſt zu ſagen 4 Indem ich
das Herabreißen von Placaten erlaubt an habe ich ausdrücklich bloß
elne Meinung 9e prochen, daſs teſe Zettel Urch das Aufkleben
das dominium ihres Herausgebers verlaſſen dabei ſchwebten die Aſt
Ur  Eg auf dem Lande wenigſtens aktiſch beſtehenden Verhältniſſe vor
die Zettel werden Häuſern dgl von Leuten aufgeklebt die, ſtreng
genommen, hiezu gar kein ech haben, währen der Beſitzer des alſo b
lebten Objectes ſich nicht Qarum kümmert D) Wo aber te größeren
Städten ergene Placatierungs Anſtalten auf ihnen gehörigen Tafeln die
Affichen eſorgen, verſtand eS ich von elbſt daſs der dadurch (wie auch
durch eventuell beſtehende ſonſtige 9 etzliche Beſtimmungen geſchaffene privat⸗
rechtliche Zuſtand du reſpectieren ſei oder ich den Leſern der Quartal⸗
ſchrift das ſiebente Gebot Erinnerung rufen? Da (wie ich ugeben will
etwas draſtiſche) Vergleich mit Mmem ſchädlichen Thiere ware Mn

Nur nebenbei ſei erwähn Es iſt nicht richtig, daſ ich die Wahl
eines Extrem⸗Nationalen gegenüber CMem Socialiſten, te die Kritik behauptet,
„ohne jede Einſchränkung zuläſſig fand“, ogl Abſs. III menner Arbeit. 2. Ueber
das etreten ſocialdemokratiſcher Locale ſiehe das vorhin Geſagte
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Falle ahin zu modificieren, daſs beſagtes Thier der Leine gefihrt wird.

Damit iſt hoffentlich die unerquickliche Fehde beendet; ehrrei war ſie
un mancher Beziehung, ſie ¶  arf uns aber nicht abſchrecken, nach wie vor
em modernen Leben unſere Aufmerkſamkeit zu widmen, wenn auch mit
der durch das jetzige Gebaren der Preſſe gebotenen Vorſicht.

Abtei Göttweig, N.⸗
Prof Dr Hartmann Strohſacker

Balender für 1902
Sehr empfehlenswerte Kalender iegen uns VvoI

St Ottilien⸗Miſſions⸗Kalender. Herausgegeben von der St. Benedicts⸗
Miſſionsgenoſſenſchaft UVi St Ottilien, Poſt Geltendorf (Oberbayern). Commiſſions⸗
verlag Buchhandlung Mich Seitz Iu Augsburg. 136 Seiten; mit Wandkalender
und jelen Illuſtration Nu. Preis 48 ＋

Marienkalender, mit Wandkalender, reſchem Text und vielen Illuſtra⸗
tionen. Preis Pf.

Einſiedler⸗Kalender (61 Jahrgang)', ebenfalls reich illuſtriert. Mit
Wandkalender. ret 48 ＋ Verlagsbuchhandlung Benziger Co in Einſiedeln,
aldshut, Köln

Der Hausfreund (27 Jahrgang). Preis Pf
Augsburger St Joſefs⸗Kalender (20 .  ahrgang) Preis 36 2
Bei mit Wandkalender und illuſtrierten Erzählungen.
Kameruner Miſſions⸗Kalender. Herausgegeben Miſſionshauſe

der Pallotiner⸗Congregation n Limburg an der Lahn Preis 7½
Von der Buch⸗ nd Verlagshandlung & Uer in Donauwörth ſind

erſchienen:Donauwörther Heilig⸗Kreyz⸗Kalender 2 Jahrgang). 175 Seiten.
Mit Wandkalender, vielen Illuſtrationen. Prei  O  8 V

Monika⸗Kalender, 175 Seiten Iit Wandkalender und Illuſtrationen
Preis 7

Taſchenkalender die ſtudierende (23 Jahrgang!
144 Seiten. Preis 48 V

Nothburga⸗Kalender (23 Jahrgang). Preis 7
Raphael⸗Kalender für junge Arbeiter (10 Jahrgang). Preis 24
Der Soldatenfreund (16 Jahrgang). Preis 77
Kinderkalender (23 Jahrgang). Preis V
Thierſchutzkalender. Preis 12 V
Katholiſcher Abrei  2  Kalender. Mit colorierten Einſteckbildern

Leis mit Zoll 1.38 Separat⸗Einſteckbilder dazu
Cassianeum, Wan  alender. Preis mit Zoll V*.


